
 FFG-G 
geltende Fassung 

FFG-G 
vorgeschlagene Fassung 

§ 1 (2)  Die Gesellschafterrechte sind vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
und vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit gemeinsam auszuüben. In 
Angelegenheiten, die die europäischen Rahmenprogramme für Forschung und Entwicklung 
sowie deren Begleitprogramme behandeln, ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur herzustellen. 

Die Gesellschafterrechte sind vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
und vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit gemeinsam auszuüben. In 
Angelegenheiten, die die europäischen Rahmenprogramme für Forschung und Entwicklung 
sowie deren Begleitprogramme behandeln, ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung herzustellen. 

§ 3 (2) Die Gesellschaft ist zur Durchführung und Abwicklung von jeglichen Maßnahmen und 
Tätigkeiten, die der FTE-Förderung dienen, berechtigt. Dazu zählen insbesondere: 
 
 
1. Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben natürlicher und juristischer 
Personen; 
 
2. Durchführung strategischer Fördermaßnahmen und -programme für FTE; 
 
3. Förderung der Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft; 
 
4. Unterstützung der österreichischen Wirtschaft und Wissenschaft in allen Belangen der 
Teilnahme an europäischen und internationalen Forschungs- und Technologiekooperationen; 
 
5. Vertretung der österreichischen Interessen gegenüber den relevanten europäischen und 
internationalen Institutionen im Auftrag des Bundes; 
 
6. Unterstützung des Bundes bei der Konzeption und Weiterentwicklung von 
FTEFörderungsmaßnahmen und -programmen; 
 
7. Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung von FTE. 

Die Gesellschaft ist zur Durchführung und Abwicklung von jeglichen Maßnahmen und 
Tätigkeiten auf nationaler und internationaler Ebene, die der FTE-Förderung dienen, 
berechtigt. Dazu zählen insbesondere: 
 
1. Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben natürlicher und juristischer 
Personen; 
 
2. Durchführung strategischer Fördermaßnahmen und -programme für FTE; 
 
3. Förderung der Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft; 
 
4. Unterstützung der österreichischen Wirtschaft und Wissenschaft in allen Belangen der 
Teilnahme an europäischen und internationalen Forschungs- und Technologiekooperationen; 
 
5. Vertretung der österreichischen Interessen gegenüber den relevanten europäischen und 
internationalen Institutionen im Auftrag des Bundes; 
 
6. Unterstützung des Bundes bei der Konzeption und Weiterentwicklung von 
FTEFörderungsmaßnahmen und -programmen; 
 
7. Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung von FTE. 
 
8. Verwaltung von öffentlichen Fördermitteln zur Unterstützung der Förderung von 
Forschung, Entwicklung und Innovation (z.B. Energie- und Klimaschutzfonds) 

§ 6 (2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie bestellt den Vorsitzenden und 
ein weiteres Mitglied, der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur bestellt den 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Je ein Aufsichtsratsmitglied wird vom 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, vom Bundesminister für Finanzen, von der 
Wirtschaftskammer Österreich, von der Vereinigung der Österreichischen Industrie sowie von 
der Bundesarbeitskammer entsandt. Zwei weitere Mitglieder mit unternehmerischer 
Erfahrung werden vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und vom 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit einvernehmlich bestellt. 

„(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit sowie der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie entsenden jeweils zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat. Je ein 
Aufsichtsratsmitglied wird vom Bundesminister für Finanzen, von der Wirtschaftskammer 
Österreich, von der Vereinigung der Österreichischen Industrie sowie von der 
Bundesarbeitskammer entsandt. Zwei weitere Mitglieder mit unternehmerischer Erfahrung 
werden vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und vom 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit einvernehmlich bestellt“ 

§ 8 (1) Die Gesellschaft hat unter Bedachtnahme auf die Ziele und Prinzipien der 
gesamtösterreichischen Forschungs- und Technologiepolitik, insbesondere der 
Forschungsstrategien des Bundes, Mehrjahresprogramme für die Umsetzung der in § 3 
genannten Aufgaben zu erstellen. 

(1) Die Gesellschaft hat unter Bedachtnahme auf die Ziele und Prinzipien der 
gesamtösterreichischen Forschungs- und Technologiepolitik, insbesondere der 
Forschungsstrategien des Bundes, Mehrjahresprogramme für die Umsetzung der in § 3 
genannten Aufgaben zu erstellen. 
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(2) Die Mehrjahresprogramme sind durch jährliche Arbeitsprogramme zu operationalisieren. 
Die Gesellschaft hat bis 30. September eines jeden Jahres ein Arbeitsprogramm samt 
Jahresbudget für das Folgejahr und Vorschaurechnungen vorzulegen. Für 2005 ist ein 
interimistisches Arbeitsprogramm bis spätestens 31. Oktober 2004 zur Genehmigung 
vorzulegen. 
 
(3) Die Programme werden von den Geschäftsführern erarbeitet, vom Aufsichtsrat 
beschlossen und sind dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie sowie 
dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit zur Genehmigung vorzulegen. Diese 
Bundesminister haben hinsichtlich der europäischen Rahmenprogramme für Forschung und 
Entwicklung das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur herzustellen. Das Mehrjahresprogramm ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen 
und dem Präsidenten des Nationalrates zur Information der Abgeordneten zu übermitteln. 

 
(2) Die Mehrjahresprogramme sind durch jährliche Arbeitsprogramme zu operationalisieren. 
Die Gesellschaft hat bis 30. September eines jeden Jahres ein Arbeitsprogramm samt 
Jahresbudget für das Folgejahr und Vorschaurechnungen vorzulegen. Für 2005 ist ein 
interimistisches Arbeitsprogramm bis spätestens 31. Oktober 2004 zur Genehmigung 
vorzulegen. 
 
(3) Die Programme werden von den Geschäftsführern erarbeitet, vom Aufsichtsrat 
beschlossen und sind dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie sowie 
dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit zur Genehmigung vorzulegen. Diese 
Bundesminister haben hinsichtlich der europäischen Rahmenprogramme für Forschung und 
Entwicklung das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
herzustellen. Das Mehrjahresprogramm ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und dem 
Präsidenten des Nationalrates zur Information der Abgeordneten zu übermitteln. 

§ 11 (2) Der Bundesminister für Finanzen darf Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur bis zu einem 
aushaftenden Gesamtobligo in Höhe von 145 345 668,-- Euro an Kapital zuzüglich Zinsen 
und Kosten übernehmen. Im Einzelfall darf der Bundesminister für Finanzen eine 
Verpflichtung nur bis zu 3 633 641,-- Euro an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten und für 
eine Laufzeit von maximal zehn Jahren übernehmen. Weiters darf der Bundesminister für 
Finanzen Verpflichtungen im Einzelfall nur dann begründen, wenn das gesamte vom Fonds 
besicherte Obligo des geförderten Unternehmens einen Betrag von 7 267 283,-- Euro an 
Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten nicht übersteigt. 

Der Bundesminister für Finanzen darf Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur bis zu einem 
aushaftenden Gesamtobligo in Höhe von 200.000.000,-- Euro an Kapital zuzüglich Zinsen 
und Kosten übernehmen. Im Einzelfall darf der Bundesminister für Finanzen eine 
Verpflichtung nur bis zu 3 633 641,-- Euro an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten und für 
eine Laufzeit von maximal zehn Jahren übernehmen. Weiters darf der Bundesminister für 
Finanzen Verpflichtungen im Einzelfall nur dann begründen, wenn das gesamte vom Fonds 
besicherte Obligo des geförderten Unternehmens einen Betrag von 7 267 283,-- Euro an 
Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten nicht übersteigt. 

§ 11 (3) Die Gesellschaft kann ohne Schadloshaltung des Bundes gemäß Abs. 1 über das 
Gesamtobligo gemäß Abs. 2 hinaus Haftungen eingehen. Das Gesamtobligo dieser Haftungen 
darf  

Die Gesellschaft kann ohne Schadloshaltung des Bundes gemäß Abs. 1 über das 
Gesamtobligo gemäß Abs. 2 hinaus Haftungen eingehen. Das Gesamtobligo dieser Haftungen 
darf 110.000.000,-- Euro an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten nicht übersteigen. 

§ 18 (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. hinsichtlich des § 2 Abs. 3 sowie der §§ 11 bis 15 der Bundesminister für Finanzen, 
2. hinsichtlich des § 4 Abs. 1 der jeweils zuständige Bundesminister im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen, 
3. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
oder der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit oder der Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur oder der Bundesminister für Finanzen, 
4. hinsichtlich des § 14 Abs. 2 der Bundesminister für Justiz, 
5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie und der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit gemeinsam, hinsichtlich des § 
1 Abs. 2 2. Satz sowie des § 8 Abs. 3 2. Satz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. hinsichtlich des § 2 Abs. 3 sowie der §§ 11 bis 15 der Bundesminister für Finanzen, 
2. hinsichtlich des § 4 Abs. 1 der jeweils zuständige Bundesminister im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen, 
3. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
oder der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit oder der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung oder der Bundesminister für Finanzen, 
4. hinsichtlich des § 14 Abs. 2 der Bundesminister für Justiz, 
5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie und der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit gemeinsam, hinsichtlich des § 
1 Abs. 2 2. Satz sowie des § 8 Abs. 3 2. Satz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung. 
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